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Anordnung
über die Gewährung kurzfristiger Kredite für den 
Umlaufrnittelbereich der volkseigenen Land- und 

Forstwirtschaft.
— Kreditanordnung Landwirtschaft —

Vom 6. Mai 1965

Zur Erhöhung der ökonomischen Wirksamkeit des 
kurzfristigen Kredites im neuen ökonomischen System 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft im Be
reich der Landwirtschaft wird gemäß § 24 der Kredit
verordnung (Industrie) vom 8. April 1964 (GBl. II S. 263) 
im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Land
wirtschaftsrates der Deutschen Demokratischen Repu
blik und dem Vorsitzenden des Staatlichen Komitees 
für Erfassung und Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeug
nisse folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungs- und Zuständigkeitsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für die dem Landwirt
schaftsrat der Deutschen Demokratischen Republik und 
die dem Staatlichen Komitee für Erfassung und Auf
kauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse

— unterstehenden Vereinigungen Volkseigener Be
triebe und die ihnen gleichgestellten wirtschafts
leitenden Organe (nachstehend WB genannt) und

— deren volkseigene Betriebe (VEB)
— sowie die dem Landwirtschaftsrat der Deutschen 

Demokratischen Republik und dem Staatlichen 
Komitee für Erfassung und Aufkauf landwirt
schaftlicher Erzeugnisse direkt unterstehenden 
landwirtschaftlichen Betriebe.

(2) Diese Anordnung gilt nicht für die WB Meliora
tionen und deren VEB.

(3) Die kurzfristigen Kredite für den Umlaufmittel
bereich (Kredite) werden von der Landwirtschaftsbank 
der Deutschen Demokratischen Republik (Bank) ge
währt, und zwar

a) an die VEB durch die Filialen der Bank.
Sie haben dabei _ die Weisungen der Direktoren 
der VVB-Filialen der Landwirtschaftsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik (WB-Bank- 
filialen) zu beachten,

b) an die WB durch die VVB-Bankfilialen.

§ 2
Jahreskreditplan

(1) Die VEB und die WB haben entsprechend den 
Plandirektiven und planmethodischen Bestimmungen 
ihren Jahreskreditplanvorschlag als Teil des Betriebs
planes bzw. des Planes der WB auszuarbeiten und 
ihrem übergeordneten Organ sowie der Bank zu über
geben.

(2) Die Bank hat zum Vorschlag des Jahreskredit
planes Stellung zu nehmen.

(3) Der Jahreskreditplan der WB enthält gemäß 
§ 24 dieser Anordnung eine Kreditreserve, die dem Ge
neraldirektor bzw. Hauptdirektor der WB zur Ver
fügung steht.

(4) Die entsprechend den planmethodischen Bestim
mungen bestätigten Jahreskreditpläne sind der Bank 
zu übergeben.

§3
Quartalskreditplan

(1) Zur Erfüllung und Überbietung der Ziele der be
stätigten Jahrespläne sind entsprechend den gesetz
lichen Bestimmungen von den VEB und den WB 
Quartalskreditpläne aufzustellen.

(2) Der Vorschlag zum Quartalskreditplan ist von 
dem Direktor des VEB, dem Generaldirektor bzw. 
Hauptdirektor der WB und der Filiale der Bank bzw. 
der Vorschlag der WB vom Generaldirektor bzw. 
Hauptdirektor der WB dem Direktor der WB-Bank- 
filiale zu übergeben.

(3) Die WB haben die Vorschläge der VEB zu über
prüfen und, soweit erforderlich, den VEB Auflagen zur 
Mobilisierung von Reserven und zur Beseitigung von 
Planwidrigkeiten zu erteilen.

(4) Nach Prüfung des Vorschlages der WB hat der 
Direktor der WB-Bankflliale dem Generaldirektor 
bzw. Hauptdirektor der WB den Quartalskreditplan 
zu bestätigen. Die Bestätigung ist erforderlichenfalls 
mit der Erteilung von Auflagen und Festlegungen von 
Bedingungen zur Erreichung des im Jahreskreditplan 
festgelegten Abbaues planwidriger Kredite zu ver
binden.

(5) Der Generaldirektor bzw. Hauptdirektor der WB 
hat im Rahmen des ihm bestätigten Quarlalskredit- 
planes die Quartalskreditpläne der VEB zu bestätigen.


